
 

 

MAI | JUNI 2023 

www.jgp.de Telefon: 09971 / 8578 - 0 

 

 
 

Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die neueste Ausgabe für das Jahr 2023 

unseres Mandantenrundschreibens mit den neusten Tipps und 

Änderungen im Steuerrecht zusenden zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten 

wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch 

wünschen, rufen Sie uns unter der 09971 / 85190 an oder schreiben 

Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen sind steuerpflichtig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschäfte mit Kryptowährungen werden international immer bekannter 

und häufiger. Das gilt auch für Deutschland. Nun musste der 

Bundesfinanzhof (BFH) sich mit der Frage beschäftigen, ob der Verkauf bzw. 

Tausch mit Kryptowährungen ein steuerpflichtiges privates 

Veräußerungsgeschäft darstellt. 

 

Ausgelöst hatte die Frage ein Steuerpflichtiger, der mit verschiedenen 

Kryptowährungen handelte und diese teilweise innerhalb einer kurzen Zeit 

an- und wieder verkaufte. Für das Finanzamt stellte dieser Handel 

steuerpflichtige Veräußerungsgewinne dar. 

 

 
SteuerNEWS 

 

 

Steuerfreiheit bei Telefonkosten 

des Arbeitnehmers 
Mehr dazu auf Seite 3 
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Der BFH übernahm diese Ansicht. Bei Kryptowährungen liegt ein 

Wirtschaftsgut vor. Ein Wirtschaftsgut meint neben Sachen und Rechten 

auch tatsächliche Zustände, Möglichkeiten und Vorteile, deren Erlangung 

sich der jeweilige Steuerpflichtige etwas kosten lässt und die einer 

gesonderten, selbstständigen Bewertung zugänglich sind. Der Eigenschaft 

als Wirtschaftsgut stehen auch technische Details nicht entgegen. Es 

entsteht demnach eine Steuerpflicht auf Veräußerungsgewinne aus 

Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum oder Monero, wenn diese innerhalb 

eines Jahres gekauft und wieder verkauft werden. 

 

 

 

BFH, Urt. v. 14.2.2023 – IX R 3/22 

(DW20230504) 

 

Berücksichtigung eines 
Gartens beim Aufgabegewinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei gemischt genutzten Grundstücken ist sowohl 

das Gebäude als auch der Grund und Boden 

entsprechend der Nutzungsverhältnisse 

aufzuteilen. Das kann aber nicht pauschal bei jeder 

Berechnung angewendet werden, es gibt auch 

Besonderheiten dabei zu beachten. 

 

Ein Steuerpflichtiger besaß ein Einfamilienhaus mit 

dazugehörigem Garten, welches er teilweise 

vermietete und teilweise zu eigenbetrieblichen 

Zwecken, als Architekturbüro, verwendete. Nach 

einiger Zeit veräußerte er das Grundstück. In dem 

Kaufvertrag wurde der Kaufpreis aufgeschlüsselt 

auf Gebäude, Grund und Boden und den Garten 

angegeben. Das Finanzamt berücksichtigte diese 

Angaben bei der Berechnung des Aufgabegewinns 

allerdings nicht. Stattdessen wurde der 

Prozentanteil des Architekturbüros auf den 

gesamten Kaufpreis bezogen, also auf Gebäude mit 

Grund und Boden einschließlich Garten. Der 

Steuerpflichtige wehrte sich dagegen. Der Anteil 

des Kaufpreises für den Garten dürfte bei der 

Berechnung nicht berücksichtigt werden. 

 

So sah es anschließend auch das Finanzgericht 

Münster. Bei dem Garten handelt es sich um ein 

selbstständiges Wirtschaftsgut. Dieses steht weder 

in Zusammenhang mit den Büroräumen noch zum 

Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen. Zudem 

wurde der Garten ausschließlich privat genutzt.  

 

Beachten Sie: Das Urteil ist rechtskräftig, die 

Revision wurde nicht zugelassen. 

 

FG Münster, Urt. v. 18.10.2022 – 2 K 3203/19 E 

(DW20230501) 

Firmenwagengestellung bei Schätzung des 
Kraftstoffverbrauchs 
Bei der Überlassung eines betrieblichen Pkw von 

Arbeitgebern an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung 

und für Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte liegt eine Bereicherung des 

Arbeitnehmers vor. Die Bereicherung liegt um den 

Betrag vor, den der Arbeitnehmer zusätzlich zum 

regulären Lohn durch die Überlassung spart. Dafür ist 

eine Ermittlung des Nutzungsverhältnisses entweder 

durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, die 1-%-

Regelung oder, bei Fahrten zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte, durch die 0,03-%-Regelung 

notwendig. Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge gelten 

besondere Regelungen. 

 

Ein Arbeitgeber hatte an zwei Arbeitnehmer jeweils 

einen Pkw überlassen, der auch zu privaten Zwecken 

genutzt werden durfte. Für beide Pkw wurde das 

Verhältnis von beruflichen und privaten Fahrten durch 

ein Fahrtenbuch ermittelt. Bei einer Außenprüfung 

stellte das Finanzamt fest, dass der Arbeitgeber für die 

Berechnung des geldwerten Vorteils den 

Tankverbrauch nach Durchschnittswerten bemessen 

hatte.  

 

 

 

Das lag daran, dass der Arbeitgeber eine 

betriebseigene Tankstelle besaß, die keine Anzeige 

für Menge und Preis des getankten Kraftstoffs hatte. 

So eine Schätzung ist laut Finanzamt unzulässig. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) unterstützte diese 

Auffassung. Werden belegmäßig nicht erfasste 

Kosten des überlassenen Pkw geschätzt, ist eine 

Anwendung der Fahrtenbuchmethode nicht zu-

lässig. Ein Fahrtenbuch soll das Verhältnis der 

beruflichen und privaten Fahrten ermitteln. Die 

tatsächlich entstandenen und auch belegten Kosten 

werden dementsprechend aufgeteilt. Somit kann 

eine Schätzung schon vom Gesetzes-Wortlaut her 

nicht erfolgen, auch nicht, wenn ein 

Sicherheitsaufschlag zugrunde gelegt wurde. Belege 

sind unbedingt notwendig. 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 15.12.2022 – VI R 44/20 

(DW20230505) 
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Steuerfreiheit bei Telefonkosten des Arbeitnehmers 

Das Einkommensteuergesetz regelt, wann 

Leistungen für den Arbeitnehmer steuerfrei sind. 

Dazu gehören auch die Vorteile des Arbeitnehmers 

aus der privaten Nutzung von betrieblichen Daten-

verarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten 

sowie deren Zubehör. Diese Vorschrift wurde durch 

den Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 

23.11.2022 weiter konkretisiert. 

 

Zu der Steuerfreiheit im Sinne des 

Einkommensteuergesetzes gehört auch, wenn eine 

Erstattung von Telefonkosten durch den Arbeitgeber 

erfolgt und der Arbeitnehmer ursprünglich den 

Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat und der 

Arbeitgeber das Mobiltelefon zu einem vergünstigten 

Preis von seinem Arbeitnehmer erwirbt, um es 

danach dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung zu 

überlassen. Würde diese Steuerbefreiung nicht 

vorliegen, hätte der Arbeitnehmer die entstandenen 

geldwerten Vorteile aus der Nutzung zu versteuern. 

Der BFH weist in diesem Zusammen-hang aber auch 

noch darauf hin, dass dagegen ein Zuschuss des 

Arbeitgebers für einen privaten Telefonanschluss des 

Arbeitnehmers nicht steuerfrei ist. 

 

Die Gesetzesvorschrift soll den Arbeitgebern die 

Möglichkeit geben, ihren Arbeitnehmern die private 

Nutzung betrieblicher Geräte, wie Computer oder 

Telekommunikationsgeräte, zu erlauben, ohne dies 

durch den mit der steuerlichen Erfassung des sog. 

Sachbezugs verbundenen Verwaltungsaufwand zu 

erschweren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 23.11.2022 – VI R 50/20 

(Dw20230503) 

 

 

Steuerpflichtige Veräußerung bei teilweiser Vermietung 

Wird ein Gebäude innerhalb von zehn Jahren nach 

dem Anschaffungszeitpunkt wieder veräußert, 

kommt es auf die bisherige Nutzung an, ob die 

Veräußerung steuerpflichtig ist oder nicht. Bei einer 

Vermietung zu fremden Wohnzwecken ist die 

Veräußerung zu versteuern. Nun hatte der 

Bundesfinanzhof (BFH) die Frage zu klären, ob die 

zeitweise Vermietung eines eigentlich ausschließlich 

selbstgenutzten Gebäudes zur Steuerpflicht bei 

einem Verkauf innerhalb der ersten zehn Jahre nach 

Anschaffung führt. 

 

Auslöser waren Steuerpflichtige, die in einem 

Einfamilienhaus wohnten. Da in der Nähe jedes Jahr 

eine große Messe stattfand, vermieteten sie in dieser 

Zeit zwei ihrer Zimmer an Messebesucher. Das 

waren jährlich weniger als 20 Tage. Ansonsten 

wurden die Zimmer zu anderen Zwecken genutzt. Die 

Einkünfte aus der Vermietung wurden 

ordnungsgemäß als Vermietungseinkünfte in der 

Steuererklärung angegeben. Sieben Jahren nach 

dem Kauf des Hauses verkauften die 

Steuerpflichtigen das Objekt. Das Finanzamt 

veranlagte den Veräußerungsgewinn als steuer-

pflichtig. 

 

Der BFH erläuterte in seinem Urteil, dass es 

grundsätzlich keine zeitliche oder räumliche 

Bagatellgrenze für eine unschädliche 

Nutzungsüberlassung an Dritte gibt. Wenn ein 

Veräußerungsgewinn wie im entschiedenen Fall 

entsteht, ist er in Höhe des vermieteten Anteils 

steuerpflichtig und in der Einkommensteuererklärung 

anzugeben. Aufteilungsmaßstab für die Ermittlung 

des steuerbaren Anteils ist das Verhältnis der 

Wohnflächen zueinander. 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 19.7.2022 – IX R 20/21 

(DW20230507)

 

 

Behindertengerechter Gartenumbau als außergewöhnliche Belastung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Berücksichtigung von außergewöhnlichen 

Belastungen (agB) geht die Meinung von Finanzamt 

und Steuerpflichtigen oftmals auseinander. Der 

Bundesfinanzhof (BFH) fällt deswegen regelmäßig 

Entscheidungen zu der Thematik. So auch am 

26.10.2022. 

 

Ein Ehepaar lebte gemeinsam in einem eigenen 

Einfamilienhaus mit Garten. Die Ehefrau hatte einen 

Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der 

Behinderung von 70 und den Merkzeichen G und aG. 

Da die Steuerpflichtige zur Gartenbewirtschaftung 

inzwischen einen Rollstuhl benötigte, wurde der 

Garten behindertengerecht umgebaut. Die Kosten 

gab das Ehepaar in der Einkommensteuererklärung 

als agB an. Das Finanzamt erkannte diese jedoch 

nicht an. Zu Recht wie der BFH entschied. 

 

Ziel von agB ist es, zwangsläufige 

Mehraufwendungen für den existenziellen 

Grundbedarf zu berücksichtigen, die nicht durch 

Entlastungsbeträge abgedeckt sind. Dazu gehören 

aber nicht die Kosten der allgemeinen Lebensführung 

und Kosten, die über die menschlichen 

Grundbedürfnis-se hinausgehen. Bisherige 

Rechtsprechungen des BFH bestätigen zudem, dass 

Aufwendungen für einen behindertengerechten 

Umbau nicht zwingend agB darstellen, sondern 

oftmals nur Folge eines freien Konsumverhaltens 

sind. Dies gilt genauso für den Gartenumbau. Diese 

Kosten sind nicht zwangsläufig entstanden, denn die 

Steuerpflichtigen waren aus keinen rechtlichen, 

sittlichen oder tatsächlichen Gründen dazu 

verpflichtet. Der Gartenumbau stellt deswegen keine 

agB dar. 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 26.10.2022 – VI R 25/20 

(DW20230506))

 

 

Privates Veräußerungsgeschäft bei Grundstücksteilung 

Das niedersächsische Finanzgericht (FG) entschied 

am 20.7.2022 über die Entstehung eines privaten 

Veräußerungsgeschäfts bei Grundstücksteilungen. 

Diese widerspricht der bisherigen Rechtsprechung 

und könnte deshalb große Bedeutung für ähnlich 

gelagerte Fälle haben, da zum Nachteil der 

Steuerpflichtigen entschieden wurde. 

 

Die Steuerpflichtigen, ein Ehepaar, erwarben jeweils 

zur Hälfte ein bebautes Grundstück. Nach einer 

Sanierung des Gebäudes zogen sie ein und nutzten 

die gesamte Außenfläche als Garten. Als in der 
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Ortschaft weitere Bebauungen geplant wurden, 

veranlassten sie die Teilung ihres eigenen 

Flurstücks, sodass ein Teil der Außenfläche von den 

Steuerpflichtigen veräußert wurde. Zwischen 

Anschaffung des gesamten Grundstücks und dem 

Verkauf des Flurstücks lagen weniger als zehn Jahre. 

Das Finanzamt ging deswegen von sonstigen 

Einkünften im Rahmen eines privaten 

Veräußerungsgeschäfts aus.  

 

Der Meinung war auch das FG. Der Verkauf eines 

Gartengrundstücksteils ist bei weiterhin bestehender 

Wohnnutzung im Übrigen nicht von der Besteuerung 

als privates Veräußerungsgeschäft ausgenommen. 

In dem Moment der Veräußerung des 

Grundstücksteils und bei gleichzeitiger 

Weiternutzung des Gebäudes dient das abgetrennte 

Grundstück nicht mehr den eigenen Wohnzwecken.  

 

Beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Die Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen IX R 14/22 anhängig. Entsprechende 

Fälle sind daher unbedingt offen zu halten. 

 

 

 

Niedersächsisches FG, Urt. v. 20.7.2022 – 4 K 88/21 

(DW20230508) 

 

 

Werbungskosten bei steuerfreien Stipendiumsleistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fall einer jungen Steuerpflichtigen führte dazu, 

dass sich der Bundesfinanzhof über die Kürzung von 

Werbungskosten beim Erhalt steuerfreier 

Stipendiumsleistungen äußerte.  

 

Eine Studentin bekam für ihr Masterstudium ein 

Stipendium, welches neben monatlichen Raten noch 

weitere Geldleistungen enthielt. Für die Jahre des 

Masterstudiums gab die Steuerpflichtige 

Einkommensteuererklärungen ab und machte darin 

die entstandenen Studienkosten geltend. Das 

Finanzamt zog davon die Leistungen durch das 

Stipendium ab.  

 

Werbungskosten setzen eine Belastung mit 

Aufwendungen voraus. Davon ist auszugehen, wenn 

in Geld oder Geldeswert bestehende Güter aus dem 

Vermögen des Steuerpflichtigen abfließen. Eine 

endgültige Belastung verlangt der 

Werbungskostenbegriff hingegen nicht. Ausgaben 

und Einnahmen sind vielmehr getrennt zu beurteilen. 

Leistungen aus einem Stipendium führen zu 

Arbeitslohn, wenn das Stipendium dem Ersatz von 

Werbungskosten bei den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit aus in der Erwerbssphäre 

liegenden Gründen dient. Zwischen steuer-freien 

Stipendienleistungen und beruflich veranlassten 

(Fort-)Bildungsaufwendungen besteht ein 

unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang, wenn 

das Stipendium dazu dient, die beruflich veranlassten 

Aufwendungen auszugleichen oder zu erstatten.  

 

Somit ist ein Ansatz solcher direkt durch das 

Stipendium gedeckter Aufwendungen als 

Werbungskosten nicht möglich. 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 29.9.2022 – VI R 34/20 

(DW20230502)

 

 

  

AfA bei kürzerer tatsächlicher Nutzungsdauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bundesministerium erließ am 22.2.2023 ein 

Schreiben über die Anwendung der Absetzung für 

Abnutzung (AfA) nach einer kürzeren tatsächlichen 

Nutzungsdauer. Es wird geklärt, wann bei Gebäuden 

eine kürzere Nutzungsdauer vorliegt und dadurch eine 

höhere AfA möglich ist. Dieses Schreiben ist auf alle 

offenen Fälle anzuwenden. Das Schreiben regelt die 

Anwendung aus Sicht der Finanzverwaltung und gibt 

betroffenen Steuerpflichtigen und ihren Steuerberatern 

einen umfassenden Überblick über Besonderheiten 

und Verfahrensweisen bei dieser Thematik. 

 

Grundsätzlich gibt der Gesetzgeber vor, welche 

Gebäude anhand welcher AfA-Sätze über welchen 

Zeitraum abgeschrieben werden dürfen. Es kann aber 

auch sein, dass für ein Gebäude eine kürzere 

tatsächliche Restnutzungsdauer vorliegt. Diese muss 

der jeweilige Steuerpflichtige glaubhaft darlegen 

können, es muss in dem Einzelfall ein konkreter Grund 

vorliegen.  

 

Der Bestimmung der kürzeren tatsächlichen 

Nutzungsdauer ist eine an der größtmöglichen 

Wahrscheinlichkeit orientierte Schätzung zugrunde zu 

legen. Bei der Glaubhaftmachung der kürzeren 

tatsächlichen Nutzungsdauer sind die 

Steuerpflichtigen in erhöhtem Maße zur Mitwirkung 

verpflichtet, weil die bei der Schätzung zu 

berücksichtigenden Faktoren im Einfluss- und 

Wissensbereich der Steuerpflichtigen liegen.  

 

Das Schreiben des BMF umfasst noch Ausführungen 

zu besonderen Betriebsgebäuden und bestimmten 

Gebäudeteilen sowie zu Gebäuden, bei denen die 

objektiven Umstände im Einzelfall eine kürzere 

tatsächliche Nutzungsdauer vermuten lassen.  

 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind folgende 

Kriterien für die Schätzung einer kürzeren 

tatsächlichen Nutzungsdauer maßgebend: 

 

a) der technische Verschleiß 

b) die wirtschaftliche Entwertung und 

c) rechtliche Gegebenheiten, welche die 

Nutzungsdauer begrenzen können. 

 

Als Nachweis fordert die Verwaltung die Vorlage eines 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 

für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken oder von Personen, die von einer nach 

DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als 

Sachverständige oder Gutachter zertifiziert sind. 

 

 

 

 

 

 

 

BMF-Schreiben v. 22.2.2023 

(DW20230602)
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Veräußerung eines Einfamilienhauses nach Scheidung 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei dem 

er entscheiden musste, ob ein steuer-pflichtiges 

privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn der 

seinen Miteigentumsanteil veräußernde Ehegatte 

nach der Trennung der Eheleute aus dem im 

Miteigentum stehenden Wohnhaus ausgezogen ist, 

der andere Ehegatte und das gemeinsame Kind aber 

dort wohnen bleiben. 

 

Ein Ehepaar erwarb jeweils zur Hälfte ein 

Einfamilienhaus und bewohnte dieses mit dem 

gemeinsamen Kind. Nach einigen Jahren trennte sich 

das Paar, der Ehemann zog aus und es folgte die 

Scheidung. Im Rahmen einer 

Scheidungsvereinbarung (zwei Jahre nach Auszug 

des Ehemanns) veräußerte dieser seiner 

geschiedenen Ehefrau seinen Miteigentumsanteil. 

Obwohl der Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist 

von zehn Jahren stattfand, hielt er die Veräußerung 

für steuerfrei, da seine Frau und das Kind in dem 

Einfamilienhaus wohnen blieben und die Eigen-

nutzung damit anscheinend nicht beendet wurde.  

 

Für den BFH lag dagegen ein privates 

Veräußerungsgeschäft vor, welches der 

Einkommensteuer zu unterwerfen ist, da der 

Ehemann seinen hälftigen Miteigentumsanteil im 

Rahmen der Auseinandersetzung nach der 

Ehescheidung an seine Ex-Frau veräußert hat.  

 

Der Ehemann nutzte seinen Miteigentumsanteil nach 

dem Auszug aus dem Familienheim nicht mehr zu 

eigenen Wohnzwecken, auch wenn der geschiedene 

Ehepartner und das gemeinsame minderjährige Kind 

weiterhin dort wohnen. Eine das Vorliegen eines 

privaten Veräußerungsgeschäfts ausschließende 

Zwangslage lag im entschiedenen Fall nicht vor. 

 

 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 14.2.2023 – IX R 11/21 

(DW20230704)

 

 

Zufluss von Bonuszinsen aus Bausparvertrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) musste über einen Fall 

entscheiden, bei dem sich die Beteiligten über den 

Zeitpunkt des Zuflusses von Bonuszinsen aus einem 

Bausparvertrag einigen mussten. 

 

Der Bausparvertrag wurde 1995 von einem 

Steuerpflichtigen als „Renditesystem“ 

abgeschlossen. Nach den allgemeinen Bedingungen 

für Bausparverträge erhält er bei Verzicht auf das 

Bauspardarlehen einen Bonus. Dieser Bonus wird bei 

Auszahlung des gesamten Bausparguthabens fällig 

und dem Bausparer gutgeschrieben. Allerdings ist 

eine Verfügung über den Bonus nur in Verbindung 

mit dem Guthaben möglich.  

 

2013 wurde dem Steuerpflichtigen das 

Bausparguthaben nebst Sparzinsen und zusätzlich 

der Bonus für den Verzicht des Bauspardarlehens 

ausgezahlt. Der Zufluss des Bonus entstand mit 

Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, 

also mit Auszahlung in 2013. 

 

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag fließen dem 

Steuerpflichtigen nicht bereits mit dem jährlichen 

Ausweis der Zinsen auf einem von der Bausparkasse 

geführten Bonuskonto zu, wenn ein Anspruch auf die 

Bonuszinsen ausschließlich nach einem Verzicht auf 

das Bauspardarlehen entsteht, die Bonuszinsen erst 

bei Auszahlung des Bausparguthabens fällig werden 

und über sie nur in Verbindung mit dem 

Bausparguthaben verfügt werden kann. Die 

vertraglichen Vereinbarungen sind in solchen Fällen 

zu überprüfen, um den Zuflusszeitpunkt feststellen zu 

können. 

 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 15.11.2022 – VIII R 18/20 

(DW20230601) 

 

 

Mieterabfindungen als Werbungskosten

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied in seinem 

Urteil vom 20.9.2022 über die Zugehörigkeit einer 

Mieterabfindung zu den anschaffungsnahen 

Herstellungskosten oder zu den Werbungskosten. 

 

Ein Steuerpflichtiger erwarb eine vermietete 

Immobilie. Um das Objekt umfangreich renovieren zu 

können, wurden Abfindungen an die bisherigen 

Mieter gezahlt, damit diese der Beendigung der 

Mietverträge zustimmen. So war die Renovierung 

einfacher durchzuführen. Die Steuer-pflichtigen 

gaben die gezahlten Mieterabfindungen als sofort 

abziehbare Werbungskosten aus Vermietung und 

Verpachtung an. Das Finanzamt dagegen ging von 

nachträglichen Herstellungskosten aus, da die 

Abfindungen im engen sachlichen Zusammenhang 

mit den Baumaßnahmen standen. 

 

In seiner Entscheidung führt der BFH aus, dass sich 

der Anwendungsbereich für nachträglichen 

Herstellungskosten auf bauliche Maßnahmen an 

Einrichtungen des Gebäudes oder am Gebäude 

selbst beschränkt und stützte damit die Auffassung 

der Steuerpflichtigen. Aufwendungen, die lediglich 

mitveranlasst sind, gehören nicht dazu. 

Mieterabfindungen, die gezahlt werden, um die 

Mietverträge vorzeitig zu kündigen und das Gebäude 

zu räumen, gehören deshalb nicht zu den 

anschaffungsnahen Herstellungskosten und können 

sofort als Werbungskosten abgezogen werden. 

 

BFH, Urt. v. 20.9.2022 – IX R 29/21 

(DW20230607)

 

 

Kindergeld für ein volljähriges behindertes Kind 

Mit Urteil vom 20.10.2022 entschied der 

Bundesfinanzhof (BFH) über den Anspruch von 

Kindergeldzahlungen für ein volljähriges behindertes 

Kind, wenn diesem gleichzeitig ein Unterhalts-

anspruch gegen seinen Ehepartner zusteht. 

 

Eine Steuerpflichtige erhielt für ihre inzwischen 

volljährige behinderte Tochter Kindergeld aus-

gezahlt. Die Tochter ist verheiratet und hat ein 

eigenes Kind. Aufgrund einer Überprüfung der 

zuständigen Familienkasse wurde festgestellt, dass 

die Bezüge der Tochter über dem ermittelten Bedarf 

liegen. Die Kindergeldzahlungen wurden eingestellt. 

Dagegen wehrte sich die Mutter als 

Zahlungsempfängerin. Sie bekam vor Gericht 

zumindest teilweise Recht. 
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Der BFH erläuterte in diesem Zusammenhang einige 

allgemeine Grundsätze zu der Thematik. Bei der 

Berechnung der zur Verfügung stehenden Mittel des 

entsprechenden Kindes ist das aus-gezahlte 

Pflegegeld als Bezug zu berücksichtigen. Bei der 

Prüfung, ob dem behinderten Kind gegenüber 

seinem Ehegatten ein Unterhaltsanspruch zusteht, 

mindern die vom Ehegatten auf sein Einkommen 

geleisteten Steuern (Lohnsteuer, 

Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) und 

Sozialversicherungsbeiträge das diesem zur 

Unterhaltsleistung zur Verfügung stehende 

Einkommen. Der vom Ehegatten des behinderten 

Kindes an ein (gemeinsames oder nicht 

gemeinsames) minderjähriges Kind geleistete 

Unterhalt mindert die diesem für den 

Ehegattenunterhalt insgesamt zur Verfügung 

stehenden Mittel. 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 20.10.2022 – III R 13/21 

(DW20230604)

 

 

Steuersatz bei Wohncontainer-Vermietung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf steuerpflichtige Umsätze ist grundsätzlich der 

Regelsteuersatz von 19 % anzuwenden. Es sei denn, 

ein Umsatz fällt unter die ermäßigte Besteuerung von 

7 % gemäß Katalog des Umsatzsteuergesetzes. 

Dazu gehört auch die Vermietung von Wohn- und 

Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen 

Beherbergung von Fremden bereithält.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 29.11.2022 

entschieden, ob auch die Vermietung von 

Wohncontainern dem ermäßigten Steuersatz 

unterliegt. Auslöser war ein Unternehmer, ein 

Landwirt, der saisonal Erntehelfer beschäftigte, an 

die er Räume in Wohncontainern vermietete. Einige 

der Container standen dauerhaft auf dem Gelände, 

einige nur in der Saison. Die Dauer der jeweiligen 

Mietverhältnisse betrug höchstens drei Monate. 

 

Nicht nur die Vermietung von Grundstücken und mit 

diesen fest verbundenen Gebäuden ist begünstigt, 

sondern allgemein die Vermietung von Wohn- und 

Schlafräumen durch einen Unternehmer zur 

kurzfristigen Beherbergung von Fremden und damit 

auch die Vermietung von Wohncontainern an 

Erntehelfer, entschied der BFH. Die gesetzlichen 

Vorschriften beziehen sich auf die Vermietung von 

Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen 

Beherbergung und nicht etwa auf die Vermietung von 

Grundstücken. Dadurch können Vermieter, die 

Container kurzfristig vermieten - wie in dem Fall an 

Erntehelfer- den ermäßigten Steuersatz 

beanspruchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 29.11.2022 – XI R 13/20 

(DW20230605)

 

 
 

Tätigkeitsstätte bei Ruhe- und Bereitschaftszeiten 

Beruflich veranlasste Fahrtkosten sind 

Erwerbsaufwendungen. Handelt es sich bei den 

Aufwendungen des Arbeitnehmers um solche für die 

Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, 

sind als Werbungskosten pro Arbeitstag 

grundsätzlich nur die Entfernungspauschale für jeden 

vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen und nicht die 

tatsächlich gefahrenen Kilometer (ggf. mit 

Verpflegungsaufwendungen) nach Reise-

kostenrecht. Als erste Tätigkeitsstätte ist dabei die 

ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers 

anzusehen, der der Arbeitnehmer dauerhaft 

zugeordnet ist. 

 

Im vorliegenden Fall machte ein Feuerwehrmann im 

Schichtdienst (an 112 Tagen in der Feuerwache B 

eingesetzt) seine Fahrkosten zur Arbeit nach 

Reisekostengrundsätzen geltend. Das FA erkannte 

lediglich die Entfernungspauschale an. Die hiergegen 

gerichtete Klage hatte in erster Instanz Erfolg. Das 

FG war der Ansicht, der Kläger habe wegen der 

arbeitsvertraglichen Verpflichtung, seinen Dienst an 

verschiedenen Einsatzstellen zu leisten, keine erste 

Tätigkeitstätte. 

 

Der BFH hob das erstinstanzliche Urteil auf und wies 

den Fall zur anderweitigen Verhandlung und 

Entscheidung zurück.  

 

Sollte das FG im zweiten Rechtsgang feststellen, 

dass eine (zumindest konkludente) dienst- oder 

arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte 

fehlt oder die dahingehende Festlegung nicht 

eindeutig ist, ist erste Tätigkeitsstätte die betriebliche 

Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft 

typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll oder 

an der er je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder 

mindestens ein Drittel seiner vereinbarten 

regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.  

 

Sind diese Voraussetzungen ebenfalls nicht erfüllt, 

weil der Kläger an der Feuerwache B weder an jedem 

Arbeitstag tätig wird, noch an zwei vollen 

Arbeitstagen pro Woche oder zu einem Drittel der 

vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit, sind die 

Wegekosten im Streitfall nach 

Reisekostengrundsätzen und nicht nur im Rahmen 

der Entfernungspauschale zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 26.10.2022 – VI R 48/20 

(DW20230603) 

 

 

 

Betriebsausgaben bei der Gewerbesteuer 

Bei der Gewerbesteuer mindern Betriebsausgaben 

den Gewerbeertrag erst ab dem Zeitpunkt der 

Betriebseröffnung. Zuvor entstandene 

Betriebsausgaben sind gewerbesteuerlich 

unbeachtlich. Dies gilt auch dann, wenn der Betrieb 

von einem anderen Unternehmer übernommen 

worden ist. 

 

Hintergrund: Der Gewerbesteuer unterliegt jeder 

stehen-de Gewerbebetrieb, der im Inland betrieben 

wird. Zu den Voraussetzungen eines 

Gewerbebetriebs gehört u. a. die Teilnahme am 

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. 

 

Sachverhalt: Der Kläger pachtete ab dem 1.12.2017 

einen Imbissbetrieb vom vorherigen Betreiber. Im 

Dezember 2017 renovierte er die Räume. Den Imbiss 
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eröffnete er nach Abschluss der Renovierung im 

Januar 2018. Seinen Gewinn ermittelte er durch 

Einnahmen-Überschussrechnung. In der 

Gewerbesteuererklärung für 2017 machte der Kläger 

die im Dezember angefallenen Renovierungskosten 

von 8.500 € als vorab entstandene Betriebsausgaben 

geltend. Das Finanzamt setzte für 2017 einen 

Gewinn in Höhe von 0 € an. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) 

erkannte die im Dezember 2017 entstandenen 

Betriebsausgaben nicht an und wies die Klage ab: 

 Zwar ist jeder stehende Gewerbebetrieb 

gewerbesteuerpflichtig, so dass die damit 

zusammenhängenden Ausgaben als 

Betriebsausgaben berücksichtigt werden 

können. Jedoch muss der Gewerbebetrieb, 

wenn es sich um ein Einzelunternehmen oder 

um eine Personengesellschaft handelt, am 

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 

teilnehmen, also aktiv sein und gewerbliche 

Leistungen erbringen. 

 Das Gewerbesteuerrecht stellt nicht auf die – 

schon vor der Betriebseröffnung bestehende – 

persönliche Steuerpflicht des Betriebsinhabers 

ab, sondern auf die sachliche Steuerpflicht des 

Steuerobjekts. Gegen-stand der 

Gewerbesteuer ist nämlich der auf den 

laufenden Betrieb entfallende Gewinn. 

 Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der 

Gewerbebetrieb von einem anderen 

Unternehmer übernommen wird. In diesem Fall 

regelt das Gesetz zwar ausdrücklich, dass der 

Gewerbebetrieb des übertragenden 

Unternehmers als eingestellt gilt. Dies bedeutet 

aber nicht, dass der übernehmende 

Unternehmer im Zeit-punkt der Übertragung 

sogleich einen neuen Gewerbebetrieb eröffnet 

und am Markt teilnimmt. 

 Der Kläger hat im Dezember 2017 lediglich 

Vorbereitungshandlungen durchgeführt und 

noch nicht am Marktgeschehen teilgenommen. 

Daher bleiben die Aufwendungen aus Dezember 

2017 gewerbesteuerlich außer Ansatz. 

 

Hinweise: Einkommensteuerlich werden die 

Aufwendungen aus Dezember 2017 jedoch als 

vorweggenommene Betriebsausgaben 

berücksichtigt. Denn das Einkommensteuerrecht 

stellt auf die persönliche Steuer-pflicht ab und erfasst 

damit auch Aufwendungen vor der 

Betriebseröffnung. Dafür wird bei der 

Einkommensteuer aber auch der Gewinn aus der 

Veräußerung bzw. der Aufgabe des 

Gewerbebetriebs besteuert, während dieser bei der 

Gewerbesteuer nicht berücksichtigt wird. 

Bei einer Kapitalgesellschaft beginnt die 

Gewerbesteuer-pflicht hingegen bereits mit der 

Eintragung im Handelsregister oder mit der 

Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr. 

Hätte der Kläger den Imbiss zunächst eröffnet und 

dann zwecks Renovierung unterbrochen, wären die 

Renovierungskosten gewerbesteuerlich abziehbar 

gewesen. Denn dann hätte die Gewerbesteuerpflicht 

bereits mit der Eröffnung begonnen 
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Ankauf und Überlassung eines Handys durch den Arbeitgeber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Arbeitgeber kann seinem Arbeitnehmer ein 

Mobiltelefon zur Nutzung steuerfrei überlassen, 

welches er zuvor verbilligt vom Arbeitnehmer gekauft 

hat. Eine derartige Gestaltung ist nicht 

rechtsmissbräuchlich. 

 

Hintergrund: Nach dem Gesetz kann der 

Arbeitgeber seinem Angestellten einen betrieblichen 

Computer oder ein betriebliches Mobiltelefon zur 

privaten Nutzung steuerfrei überlassen. 

 

Sachverhalt: Die Klägerin war Arbeitgeberin und 

erwarb die Handys ihrer Arbeitnehmer zu einem 

Preis von 1 € bis 6 €. Anschließend überließ sie die 

gekauften Mobiltelefone den Arbeitnehmern zur 

Nutzung, auch für private Zwecke. Zugleich 

übernahm die Klägerin die Kosten für die von den 

Arbeitnehmern abgeschlossenen Mobilfunkverträge. 

Sie behandelte die Kostenerstattung als steuerfrei. 

Das Finanzamt ging hingegen von einer 

missbräuchlichen Gestaltung aus und versagte die 

Steuerfreiheit. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der 

hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit lagen 

im Streitfall vor. Die Klägerin hat ihren 

Arbeitnehmern nämlich ein betriebliches 

Telekommunikationsgerät überlassen. Um 

betriebliche Geräte handelte es sich deshalb, 

weil die Klägerin die Mobiltelefone zuvor von 

ihren Arbeitnehmern erworben hatte. 

 Der Steuerfreiheit steht nicht entgegen, dass die 

Klägerin die Mobiltelefone zu einem Kaufpreis 

von lediglich 1 € bis 6 € erworben hatte. Die 

Steuerfreiheit hängt nämlich nicht davon ab, 

dass der vereinbarte und gezahlte Kaufpreis 

fremdüblich war. Der sog. 

Fremdvergleichsgrundsatz gilt nicht im 

Verhältnis von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer, da 

zwischen ihnen – anders als etwa bei Verträgen 

zwischen Angehörigen – ein natürlicher 

Interessengegensatz besteht. Im Übrigen wäre 

auch bei Zahlung eines angemessenen 

Kaufpreises die Steuerbefreiung anzunehmen. 

 Ein Gestaltungsmissbrauch lag ebenfalls nicht 

vor. Dies würde eine unangemessene 

rechtliche Gestaltung voraussetzen. Jedoch 

war der Erwerb der Mobiltelefone zu einem 

niedrigen Preis aus Sicht der Klägerin eine 

wirtschaftlich angemessene, einfache und 

zweckmäßige Möglichkeit, betriebliche 

Mobiltelefone zu erwerben. 

 

Hinweise: Der BFH macht deutlich, dass es der 

Klägerin freistand, einen gesetzlichen Steuervorteil in 

Anspruch zu nehmen. Die gesetzliche Steuerfreiheit 

kann somit in der Weise in Anspruch genommen 

werden, dass der Arbeitgeber das Mobiltelefon des 

Arbeitnehmers (verbilligt) erwirbt und ihm 

anschließend das Mobiltelefon zur Nutzung überlässt 

und die Kosten des Vertrags trägt. 

Der Arbeitgeber muss nach dem Gesetz rechtlicher 

oder wirtschaftlicher Eigentümer des 

Mobiltelefons sein. Die bloße Kostenerstattung durch 

den Arbeitgeber für den Mobilfunkvertrag des 

Arbeitnehmers ist nicht steuerfrei, wenn der 

Arbeitgeber nicht Eigentümer des Mobiltelefons ist. 

Ebenfalls nicht steuerfrei ist der Zuschuss des 

Arbeitgebers für den Erwerb eines privaten 

Telefonanschlusses des Arbeitnehmers; denn der 

Gesetzgeber stellt nur die Nutzungsvorteile aus der 

Nutzung betrieblicher PCs und 

Telekommunikationsgeräte steuerfrei, die dem 

Arbeitgeber gehören. 
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KANZLEI CHAM 

Goethestraße 8 | 93413 Cham 

Telefon:    09971 8519-0 

eMail:       cham@jgp.de 

 

Website:   www.jgp.de 

 

Amtsgericht Regensburg: PR 89 

Sitz: Cham 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dürrenhofstraße 4 | 90402 Nürnberg 

www.steuerberaterkammer-nbg.de 

 

Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

Fürther Straße 115 | 90429 Nürnberg 

www.rak-nbg.de 

 

Wirtschaftsprüfer-Kammer Berlin 

Rauchstraße 26 | 10787 Berlin 

www.wpk.de 

 

KANZLEI KELHEIM 

Pfarrhofgasse 2 | 93309 Kelheim 

Telefon:    09441 6765-0 

eMail:       kelheim@jgp.de 

 

 

KANZLEI VIECHTACH 

Schmidstraße 16 | 94234 Viechtach 

Telefon:    09942 9471-0 

eMail:       viechtach@jgp.de 

 

 

 

 

 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer München 

Nederlinger Straße 9 | 80638 München 

www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 

Tal 33 | 80331 München 

www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 

 
 

 

 

 

KANZLEI OBERVIECHTACH 

Marktplatz 13 | 92526 Oberviechtach 

Telefon:    09671 9206-0 

eMail:       oberviechtach@jgp.de 

 

BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.01.2023 

01.07.2016 – 31.12.2022 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=    1,62 % 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de  „Basiszinssatz“ 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2015 = 100 

 

2023 

April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3; 

 

2022 

Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5; September = 112,7; 

August = 110,7; Juli = 110,3; Juni = 109,8; Mai = 109,8 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
 

 
Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 
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